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7. verleiht erneut ihrer tiefen Besorgnis darüber Aus-weitergeht und das Hilfswerk unbedingt notwendige Bau-
druck, daß die im Bericht des Generalbeauftragten dar- vorhaben durchführen kann,15

gestellte Finanzlage des Hilfswerks nach wie vor kritisch ist;

8. spricht dem Generalbeauftragtenihre Anerkennung des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge
aus für seine Anstrengungen zur Herbeiführung von Haus- im Nahen Ostenihre Anerkennung ausfür ihre Bemühungen,
haltstransparenz und interner Effizienz und gibt ihrer Hoff- zur Gewährleistung der finanziellen Sicherheit des Hilfswerks
nung Ausdruck, daß weiter darauf hingearbeitet wird; beizutragen;

9. stellt mit tiefer Besorgnis fest, daß das Problem des
strukturellen Defizits, mit dem das Hilfswerk konfrontiert ist,
fast mit Sicherheit eine Verschlechterung der Lebensumstände
der Palästinaflüchtlinge erwarten läßt und sich somit auf den 3.ersuchtdie Arbeitsgruppe, sich in Zusammenarbeit
Friedensprozeß auswirken könnte; mit dem Generalsekretär und dem Generalbeauftragten auch

10. fordert alle Regierungenauf, dringend möglichst
großzügige Anstrengungen zu unternehmen, um den voraus-
sichtlichen Bedarf des Hilfswerks zu decken, fordert die
nichtbeitragszahlenden Staaten nachdrücklich auf, regelmäßige
Beiträge zu entrichten, und legt den beitragszahlenden Staaten
nahe, eine Erhöhung ihrer regelmäßigen Beiträge zu erwägen.

69. Plenarsitzung
10. Dezember 1997

52/58. Arbeitsgruppe zur Frage der Finanzierung des späterer Feindseligkeiten vertriebene Personen
Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-
flüchtlinge im Nahen Osten

Die Generalversammlung, unter Hinweisauf ihre Resolutionen 2252 (ES-V) vom

unter Hinweisauf ihre Resolutionen 2656 (XXV) vom
7. Dezember 1970, 2728 (XXV) vom 15. Dezember 1970,
2791 (XXVI) vom 6. Dezember 1971, 51/125 vom 13. De-
zember 1996 und die früheren Resolutionen zu dieser Frage,

sowie unter Hinweisauf ihren Beschluß 36/462 vom
16. März 1982, mit dem sie den Sonderbericht der Arbeits-
gruppe zur Frage der Finanzierung des Hilfswerks der Ver-
einten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten zur18

Kenntnis nahm,

nach Behandlungdes Berichts der Arbeitsgruppe ,19

unter Berücksichtigungdes Berichts des Generalbeauf-
tragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-
flüchtlinge im Nahen Osten für den Zeitraum vom 1. Juli 1996
bis 30. Juni 1997 ,20

in großer Sorgeüber die weiterhin kritische Finanzlage des
Hilfswerks, die sich auf die weitere Bereitstellung der notwen-
digen Dienstleistungen des Hilfswerks an Palästinaflüchtlinge,
so auch auf die Notstandsprogramme, ausgewirkt hat und noch
immer auswirkt,

betonend, daß auch künftig außergewöhnliche Anstrengun-
gen unternommen werden müssen, damit die Tätigkeit des
Hilfswerks wenigstens auf dem gegenwärtigen Mindestniveau

1. sprichtder Arbeitsgruppe zur Frage der Finanzierung

2. nimmtden Bericht der Arbeitsgruppezustimmend zur19

Kenntnis;

weiterhin darum zu bemühen, die Finanzierung des Hilfswerks
für ein weiteres Jahr sicherzustellen;

4. ersuchtden Generalsekretär, der Arbeitsgruppe die für
ihre Tätigkeit erforderlichen Dienste und Hilfen zur Verfügung
zu stellen.

69. Plenarsitzung
10. Dezember 1997

52/59. Infolge der Feindseligkeiten vom Juni 1967 und

Die Generalversammlung,

4. Juli 1967 und2341 B (XXII) vom 19. Dezember 1967 und
alle danach verabschiedeten Resolutionen zu dieser Frage,

sowie unter Hinweisauf die Resolutionen des Sicherheits-
rats 237 (1967) vom 14. Juni 1967 und 259 (1968) vom
27. September 1968,

Kenntnis nehmendvon dem Bericht, den der Generalsekre-
tär gemäß ihrer Resolution 51/126 vom 13. Dezember 1996
vorgelegt hat ,21

sowie Kenntnis nehmendvon dem Bericht des General-
beauftragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für
Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten für den Zeitraum vom
1. Juli 1996 bis 30. Juni 1997 ,22

besorgtüber das anhaltende menschliche Leid, das durch
die Feindseligkeiten vom Juni 1967 und spätere Feindselig-
keiten verursacht worden ist,

Kenntnis nehmendvon den einschlägigen Bestimmungen
der von der Regierung des Staates Israel und der Palästinensi-
schen Befreiungsorganisation am 13. September 1993 in
Washington unterzeichneten Grundsatzerklärung über Rege-
lungen betreffend eine vorläufige Selbstregierung , die sich23

auf die Modalitäten für die Aufnahme vonPersonen beziehen,

A/36/866 und Korr.1; siehe auch A/37/591.18

A/52/578.19

Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Zweiundfünfzigste Council, Forty-eighth Year, Supplement for October, November and December20

Tagung, Beilage 13 und Addendum (A/52/13 und Add.1). 1993, Dokument S/26560.

A/52/423.21

Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Zweiundfünfzigste22

Tagung, Beilage 13 und Addendum (A/52/13 und Add.1).
A/48/486-S/26560, Anhang; siehe Official Records of the Security23



134 Generalversammlung – Zweiundfünfzigste Tagung

die 1967 vertrieben wurden, und besorgt darüber, daß der ver- sowie nach Behandlungdes Berichts des Generalbeauf-
einbarte Prozeß bisher noch nicht in Gang gesetzt wurde, tragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-

1. bekräftigtdas Recht aller infolge der Feindseligkeiten
vom Juni 1967 und späterer Feindseligkeiten vertriebenen
Personen auf Rückkehr an ihre Heimstätten oder früheren 1.fordertalle Staatennachdrücklich auf, auf den in ihrer
Wohnorte in den seit 1967 von Israel besetzten Gebieten; Resolution 32/90 F vom 13. Dezember 1977 enthaltenen und

2. verleiht der Hoffnung Ausdruck, daß die Rückkehr der
vertriebenen Personen dank des von den Parteien in
Artikel XII der Grundsatzerklärung über Regelungen betref-
fend eine vorläufige Selbstregierung vereinbarten Mecha-23

nismus beschleunigt wird; 2. appelliert nachdrücklichan alle Staaten, Sonder-

3. unterstütztin der Zwischenzeit die Bemühungen des
Generalbeauftragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen
für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten, Personen in diesem
Gebiet, die infolge der Feindseligkeiten vom Juni 1967 und
späterer Feindseligkeiten gegenwärtig vertrieben sind und
dringend weitere Hilfe benötigen, als zeitweilige Notstands-
maßnahme im Rahmen des praktisch Möglichen auch weiter-
hin humanitäre Hilfe zu gewähren;

4. appelliert nachdrücklichan alle Regierungen sowie an
Organisationen und Einzelpersonen, hierfür großzügige
Beiträge an das Hilfswerk sowie an die anderen beteiligten
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen zu
entrichten;

5. ersuchtden Generalsekretär, der Generalversammlung
nach Absprache mit dem Generalbeauftragten vor ihrer
dreiundfünfzigsten Tagung über den Stand der Durchführung
dieser Resolution Bericht zu erstatten.

69. Plenarsitzung
10. Dezember 1997

52/60. Von den Mitgliedstaaten angebotene Zuschüsse
und Stipendien für die Hochschul- und Berufsaus-
bildung von Palästinaflüchtlingen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 212 (III) vom
19. November 1948 über Hilfe für Palästinaflüchtlinge,

sowie unter Hinweisauf ihre Resolutionen 35/13 B vom 8.ersuchtden Generalsekretär, der Generalversammlung
3. November 1980, 36/146 H vom 16. Dezember 1981, auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung über die Durchführung
37/120 D vom 16. Dezember 1982, 38/83 D vom 15. De- dieser Resolution Bericht zu erstatten.
zember 1983, 39/99 D vom 14. Dezember 1984, 40/165 D
vom 16. Dezember 1985, 41/69 D vom 3. Dezember 1986,
42/69 D vom 2. Dezember 1987, 43/57 D vom 6. Dezember
1988, 44/47 D vom 8. Dezember 1989, 45/73 D vom
11. Dezember 1990, 46/46 D vom 9. Dezember 1991, 47/69 D
vom 14. Dezember 1992, 48/40 D vom 10. Dezember 1993,
49/35 D vom 9. Dezember 1994, 50/28 D vom 6. Dezember
1995 und 51/127 vom 13. Dezember 1996,

in Kenntnisdessen, daß die Palästinaflüchtlinge seit fünf 11. Dezember 1948, 212 (III) vom 19. November 1948, 302
Jahrzehnten ohne Heimstätten, Land und Existenzgrundlage (IV) vom 8. Dezember 1949 und alle danach verabschiedeten
sind, Resolutionen zu dieser Frage,

nach Behandlungdes Berichts des Generalsekretärs ,24

flüchtlinge im Nahen Osten für den Zeitraum vom 1. Juli 1996
bis 30. Juni 1997 ,25

in späteren einschlägigen Resolutionen wiederholten Appell in
einer Weise zu reagieren, die dem Bedarf der Palästina-
flüchtlinge an Hochschul- und Berufsbildungsmöglichkeiten
Rechnung trägt;

organisationen und nichtstaatlichen Organisationen, zusätzlich
zu ihren Beiträgen zum ordentlichen Haushalt des Hilfswerks
der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen
Osten mehr Sondermittel für Zuschüsse und Stipendien für
Palästinaflüchtlinge zu veranschlagen;

3. danktallen Regierungen, Sonderorganisationen und
nichtstaatlichen Organisationen, die ihren Resolutionen zu
dieser Frage nachgekommen sind;

4. bittet die betreffenden Sonderorganisationen und
anderen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen,
in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich auch künftig
studierenden Palästinaflüchtlingen Hilfe für die Hochschulaus-
bildung zu gewähren;

5. appelliertan alle Staaten, Sonderorganisationen und
an die Universität der Vereinten Nationen, den palästinensi-
schen Universitäten in dem seit 1967 von Israel besetzten
palästinensischen Gebiet großzügige Beiträge zukommen zu
lassen, darunter zu gegebener Zeit auch der geplanten Uni-
versität Jerusalem (El Kuds) für Palästinaflüchtlinge;

6. appelliertan alle Staaten, Sonderorganisationen und
sonstigen internationalen Organe, Beiträge zur Errichtung von
Berufsbildungszentren für Palästinaflüchtlinge zu leisten;

7. ersuchtdas Hilfswerk, als Empfänger und Treuhänder
der für Zuschüsse und Stipendien veranschlagten Sondermittel
zu fungieren und diese an qualifizierte Kandidaten unter den
Palästinaflüchtlingen zu vergeben;

69. Plenarsitzung
10. Dezember 1997

52/61. Tätigkeiten des Hilfswerks der Vereinten Nationen
für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 194 (III) vom

A/52/415. Tagung, Beilage 13 und Addendum (A/52/13 und Add.1).24
Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Zweiundfünfzigste25




